
 Befundbericht zur Augenfunktion (Kurzfassung) 
zur Bewerbung in den Polizeivollzugsdienst des Landes Bremen 

 
 
 

für Frau/Herrn  geb.  
 
 

 
 

1a Sehleistung für Fernvisus nach DIN 58220 ohne Korrektur 
       
 rechts:    links:  

 
1b Sehleistung für Fernvisus nach DIN 58220 mit Korrektur 
       
 rechts:  Dioptr.   links:  Dioptr.  

 
  
  
  
  
2a Sehleistung für Nahvisus nach DIN 58220 ohne Korrektur 
       
 rechts:    links:  

 
2b Sehleistung für Nahvisus nach DIN 58220 mit Korrektur 
       
 rechts:  Dioptr.   links:  Dioptr.  

 
2c bei Hyperopie Untersuchung in Zykloplegie sphärisch 
       
 rechts:  Dioptr.   links:  Dioptr.  

 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum 
 

Stempel und Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. der Optikerin/ des Optikers 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hinweis 

 
Diese Kurzfassung des Befundberichts dient dazu, die Visusanforderungen gemäß PDV 300 
(Polizeidienstvorschrift zur ärztlichen Beurteilung der Polizeidiensttauglichkeit) zu überprüfen. Ein 
unzureichender Visus stellt dabei das häufigste Ausschlusskriterium bei der Beurteilung der Augenfunktion 
dar. 
 
Da in dieser Kurzfassung nicht alle Kriterien der PDV 300 berücksichtigt werden, ist lediglich eine 
eingeschränkte Beurteilung möglich. Wenn Sie vorab eine umfassende Überprüfung Ihrer Augenfunktion 
wünschen, nutzen Sie bitte unseren ausführlichen augenärztlichen Befundbericht. Dieser muss zwingend in 
einer augenärztlichen Praxis ausgefüllt werden! 
 
Die abschließende Beurteilung Ihrer Augenfunktion erfolgt im Rahmen der Tauglichkeitsuntersuchung. Dabei 
wird verbindlich geprüft, ob Ihre Augenfunktion den Anforderungen der PDV 300 entspricht.  


